
REPUBLIK 
BUNDESMINISTERlUM 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ S:ub~nrin& I 
Telephon S7 56 5S 

Zl. IV-5o.oo4/6o-2/8o 

B e a n t w 0 r tun g 

der L~frage der Abgeordneten Dr. WIESINGER 
und Genossen an den Bundesminister für Ge­
su.."ldhei t lli"ld Umweltschutz betreffend Aus­
weit"~g der Kompetenzen des Bundesmini­
steriums für GesLL"ldheit und Umweltschutz 

(Nr. 736/J-NR/198o) 

"13~JAa 

1980 -09- 12 
zu '1361J 

In der Anfrage werden an mich folgende Fragen gerich"tet': 

"1) Wie weit sind Ihre Bemühungen gediehen, im Rahmen der 
Sozialversichenmg für Belange der Gesu..~denuntersuchungen, 
der Rehabilitation, der ärztlichen Versorgung und der 
Spitalsfinanzierung eine Mitkompetenz eingeräumt zu 
bekommen? 

2) Wie weit sind Ihre Bemühungen gediehen, vom Bundesmini­
sterium für Unterricht und Kunst die Kompetenz für die 
schulärztliche Betreuung übertragen zu erhalten? 

3) Wie weit sind Ihre Bemühungen gediehen, vom Bundesmini-
. . 

sterium für Bauten und Technik die Aufgabenbereiche 
Wirtschaftliche Angelegenheiten der 'INasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung 
Rechtlich-administrative Angelegenheiten des Wasser­
wirtschaftsfonds 
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Wasserwirt schaft sfonds , Grund- und Tri~vasserhygiene, 
Gewässerreinhaltung, Abwasserbehandlung, Wasserbauten­
förderungsgesetz 
übertragen zu erhalten? 

, 4) Wie 'weit sind Ihre Bemühungen gediehen, vom Bundesmini­
sterium für Land- und Forstwirtschaft AUfgabenbereiche 
übertragen zu erhalten?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Die Sozia+versicherung stellt eine Einrichtung der 
Selbstverwaltung dar. Die Befugnisse des Sozialministeriums 
.beschrän~en sich daher: gegenüber der Sozialversicherung im 
wesentlichen auf Aufsichtsrechte. 

Bezüglich der privatrechtlichen Verträge zwischen Sozial­
versicherung und der Ärztekammer, die Fragen der ärztlichen 
Versorgung betreffen, kan.."l dem Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz daher keine unmittelbare Kompetenz eingeräumt 
werden. 

Hinsichtlich der Gesundenuntersuchungen im Rahmen der 
Sozialversiche~"lg besteht auf Grund des § l32b ASVG, des 
§ 6la B-KUVG, des § 89 GSVG und des § 82 BSVG bereits eine 
Mitkompetenz meines Ressorts. 

Die medizinischen Angelegenheiten der Rehabilitation 
gehören nach Teil 2 der ~~~lage zum Bundesministeriengesetz 
zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums füx Gesundheit 
und Umweltschutz. 

Durch § 16 des Bundesgesetzes über die Errichtung eines 
Krankenanstalten-Zusam.."l1enarbeitsfonds obliegt meinem Mini-
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sterium die Gesch3.ftsfU .... ~.r .... mg dieses FOl"ld,3 und ä.s.....'1li t die 

Ko:npetenz in Angelegenheiten der Spi talsfi::::1.al'lzieru.\'1.g. 

Dem Bundesrninisteri.1.un für Gesundheit und Urmveltschutz 

kO!n:!lt sorni t in wesentlichen ge Sl.lndhei tspolit:i.sche~1. Fragen auf 

dem Ge biet der Sozial V'ers:Lcllerung eine elltsl')l'echencle l\~it;wirkl;mg 

zu. Hinsichtlich der Verhesserung der Effizienz des ZUS2,.ITUl1en.­

wirkens der beiden Ressorts finden laufend Kontak:~nahme:n. statt. 

Z" r'\ 'i • 
'\A,. t::. I 0 ---_.-

Mi t dem Bundesm.inister für Unterricht 11nd Kunst besteht 

fJbere:i.nsti~lmung, daß der medizinische Teil der schulärztlichen 

Betreuung maßgeblich vorn Bundesministeriu.1!l für Gesl.lndhe±t und 

Umweltschutz beeinflußt wird. Die Angelegenheiten der Schul­

gesundheitspflege sind nämlich in ihrem umfassenden Begriffs­

inhalt einerseits dem Kompetenztatbests.nd "Gesundheitswesen" 

(Art. 10 Abs. 1 Z 12 B--VG) , andererseits a.em Kompetenzta.t­

bestand nS chulivesel1" im Sinne des Art. 14 Abs. 1. B-VG zu--
. 

zuordnen. Die Schulgesundheitspflege wird dem "Gesundheits-

wesen" zu subsumieren sein. wenn und insoweit die ärztli­

chenrilaJsnahmen sich auf d:i,e Obsorge für den allgemeinen Gesl.md­

hei tszust&'1d der Bevölkeru...'1g (und dami t '§:~E~ der Schüler) er­

strecken; sie wird hingegen zum "Schulvresen" (Art. 14 Abs. 1 

B-VG) zu. recIL.'1.en sein. wenn Th'1d insoweit die ärztliche Tätig­

keit auf den Unterricht und Schulbesuch ausgerichtet ist. Dazu 

zählen auch organisatorische Regelungen auf dem Gebiet der 

ärztlichen ÜbCl"'Nachung der Schüler. 

Zu 3) und 4): ------------
Auf Gru:.r'ld der yon r.J.ir geftl.hrten Gesprs.che 'r:erd.en ~ . 

\..lle 

Kompetenzen betreffer1d Natur- __ .:md IJandschi.? .. :f~sschutz 30Ylie 
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Naturhöblen in den Wir1-:ungsbereich des Buncl.esministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz übertragen. 

Die BUl'.desanst9.1 t für Wasserhaush8.1 t 70n Karsteebieten 
wird an das Bundesministerium für Gesundheit 1h'1d Um.vle,l tschutz 
abgetreten. 

Weiters wird. das i3u..11.desministerium für Ge sund he i t und 
Umwelt sehu t3 eine größere Einflußnah.1!le a\.1f Maßnahmen zu:r Rein...: 
haltung des Wassers durch'eine verstä.rkte Mitwirkung an der 
Vollziehung des 'Nasserrechtsgesetzes 1959 bekommen. Im einzeln.en 
soll sich die Mi twirku.ng des BundesministeriuIns für Gesundheit 
und Umweltschutz in der Vollziehung dieses Gesetzes auf folgende 
Bereiche erstrecken: 

1. Veror~~tL11.gen gemäß § 8 Abs. 4 über die Ausübung 
des Gemeingebrauches. 

2. Widerstreitverfahren gemäß § 17. 

3.- Verordnung gemäß § 31a Abs. 1 über bewilligungs .. · 
pflichtige wassergefährdende Stoffe. 

4. Aufträge gemäß § 33 Abs. 2 zur AnpaSSlh11.g der zur Rein­
haltung getroffenen Vorkehrungen an die technische lUld wasser­
wirtschaftliche EntwicklU!~. 

5. Verordnung gemäf3 § 33 Abs. 3 über die Bezeichnung ;j ener 
Wassergüte durch Grenzwerte, die yon einem bestimmten Zeitpur...kt 
an durch ~~ms~liche Einwirkung nicht unterschritten werden darf. 

6. Bestimmu.ng von Schutzgebieten gemäß § 34 Abs. 1 zum 
Schutz von ~NasserlersorgL1.ngsanla.gen gegen Verunreinigung oder 
gegen eine Beeinträ.chtigung ihrer Ergiebigkeit. 

7. Verordnung gemäß § 34 Abs. 2 zu.rn Schutz von Wasser­
versorgungs~~lagen. 

8. Sicherung de:::- lcilnftigen Wasserversorgung (§ 35) 
durch SC11utzge biete. 
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9. Schutz von Heilquellen IDld Heilmooren (§ 37) durch 
Schutzgebiete. 

10.. Anordnung und Behandlu..Ylg yon wasserwirtschaftlichen 
Rahmenplänen gemäß § 53. 

11. Wasserv'lirtschaftliche Rah.menverfügu.ngen gemäß § 54. 

12,. Genehmigu..l1g von Saniertlngsplänen von Wasser'J'erbänden 
gemäß § 92. 

13. Erklärung von Vorhaben für Wasserversorgung und Ab­
wasserbeseitigung als bevorzugter Wasserbau gemäß § 100 Abs. 2., 

Darüberhinaus wird der Mitwirkungsbereich des Bundesmini­
steriums'für Gesundheit und Umweltschutz bei der V'ollziehung 
des Pflanzenschutzgesetzes und des Forstgesetzes hinsichtlich 
der fo~stschädlichen Luftverunreinigungen e~veitert. 

Die Gespräche sind bis auf einige Detailfragen'im wesent­
lichen abgeschlossen. 

Der Bundesminister: 
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